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Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e.V.

Für eine leise und umweltfreundliche Eisenbahn
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5. März 20245. März 2024 von U. Ritterstaedt									

Kommentar zur Ertüchtigung der Mittelrheinstrecke
		

von unserem Mitglied Willi Pusch

Kritische Stimmen gegen den Ausbau zum Hochleistungskorridor
Die Deutsche Bahn kündigte in einer Videokonferenz am 29. Februar an, im Jahr 2026 die rechts Rheinseite und im Jahr 2028 die linke Rheinseite für jeweils sechs Monate vollständig zu sperren. Dieses Mammutprojekt sieht vor, 67 km Schienenstrecke rechtsrheinisch, 111 Weichen, 15 Bahnübergänge, elf Brückenbauwerke, neue digitale Signaltechnik ETCS zu verbauen, Felssicherungsarbeiten und den Bau von Lärmschutzwänden umzusetzen. Die Installation von besohlten Schwellen zur Erschütterungsaufnahme ist ebenfalls geplant, allerdings nur dort, wo bereits alte Schwellen ausgetauscht werden, dass können und werden wir so nicht hinnehmen.
Die Begründung für diese massiven Eingriffe in die Infrastruktur lautet, das Rheintal zu einem Hochleistungskorridor auszubauen um den Warentransport zu optimieren. Ein ambitioniertes Vorhaben, dass jedoch bei genauer Betrachtung auf erhebliche Kritik stößt.
Besonders bedenklich ist die Tatsache, das die Bürger während dieser Bauphasen erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Vollständige Sperrung über jeweils sechs Monate bedeuten nicht nur massive Beeinträchtigungen im täglichen Pendelverkehr (Schienenersatzverkehr mit Bussen wird angeboten) sondern auch erhebliche Belastungen für lokale Unternehmen.
In der Videokonferenz versuchte die Bahn, die Landräte und Bürgermeister zu beruhigen, indem sie versicherte, dass alles „besser“ werde. Doch wie kann von Verbesserung die Rede sein, wenn gleichzeitig die Transportkapazitäten nahezu verdoppelt werden sollen? Diese Frage bleibt unbeantwortet und lässt die vorgestellten Pläne äußerst fragwürdig erscheinen.
Auch solle man bedenken, dass die Bahn anscheinend vorhat, die Interessen der Anwohner hinter die Forderungen des Güterverkehrs zu stellen. Der Lärm, die Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens und die Umweltauswirkungen scheinen bei diesem ehrgeizigen Projekt auf der Strecke zu bleiben.
Insbesondere weisen wir als Bürgerinitiative darauf hin, dass die Erkennung von Gefahren, verursacht durch unbekannte Naturprozesse auf der Erdoberfläche und den Rhein, eine gründliche Prüfung erfordert. Wir fordern eine umfassende Analyse der Bodenzusammensetzung, die relevante Informationen zu Bodenfestigkeit und der Gefahr von Hangrutschungen liefern kann. Ebenso wird eine genaue Untersuchung von Wasseradern und Kavernen gefordert, um Gebiete mit erhöhtem Risiko von Hangrutschungen zu identifizieren.
Die Bahn soll sich nicht allein auf traditionelle Techniken verlassen, sondern in modernes und leises Waggonmaterial sowie moderne Lokomotiven investieren. Einige Experten gehen sogar so weit, sofort in den Bau der neuen Alternativtrasse Zielnetz II für den Schienengüterverkehr zu investieren, um die Fundamente für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands zu sichern.
Die Forderungen beinhalten die Beseitigung des Engpasses in der Eisenbahntransversale 24 Rotterdam – Genua, die Entflechtung des Verkehrs von Personenzügen und Güterzügen, und die Erhöhung der Geschwindigkeit auf bis zu 160 km/h. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen darauf ab, Störungen und Wartezeiten zu minimieren sowie die Betriebskosten durch einen optimierten Betriebsablauf zu senken.
Es bleibt abzuwarten, wie die betroffenen Bürger auf diese kritischen Anmerkungen reagieren wird. Unsere Forderungen nach einer gründlichen Prüfung und modernen Technologien stellen einen klaren Appell an die Verantwortlichen der Bahn und der Politik dar, um Lösungen zu finden, die sowohl die Infrastruktur als auch die Lebensqualität der Anwohner schützen.










14. Februar 202422. Februar 2024 von U. Ritterstaedt									

Die BVS verleiht eine Lärmmessstation!
		

Wir haben einen Schallpegelmesser gekauft, den wir ab März 2024 unseren Mitgliedern leihweise zur Verfügung stellen. Das Gerät arbeitet autark und sendet seine Daten (Schallpegel und Anzahl der Züge) auf einen Webserver, von dem man die Messdaten abrufen kann. So hat man eine Datenbasis für Argumente gegenüber der Bahn oder für Rechtsstreitigkeiten.

Inzwischen ist das Gerät einsatzbereit und wird z.Zt. in Düsseldorf-Angermund an der Strecke Düsseldorf – Duisburg getestet. Es steht ca. 10 vom nächsten Gleis entfernt in ca. 4m Höhe. Auf dem nächstgelegenen Gleis verkehren ausschließlich Züge des Personenverkehrs mit Geschwindigkeiten bis 200 Km/h unmittelbar an den Wohnhäusern vorbei.

Vor ca. 20 Jahren hat die Universität Düsseldort im Zuge einer Lärmwirkungsstudie an demselben Ort ebenfalls gemessen. So erhoffen wir uns eine Aussage dazu, ob und in welcher Weise sich der Lärm in den letzten 20 Jahren verändert hat.

Erste Ergebnisse können wir zur Mitgliederversammlung am 23. März in Frankfurt/Main vorstellen.

Ab Mitte März können sich Mitglieder der BVS das Gerät ausleihen. Es wird von einem Akustikexperten aufgestellt. Die genauen Leihbedingungen werden derzeit erarbeitet; es werden nur die unmittelbaren Selbstkosten berechnet, da das Gerät aus Mitgliedsbeiträgen angeschafft wurde. Die Ergebnisse können jederzeit im Internet abgerufen werden. Mit den Messergebnissen haben unsere Mitglieder etwas Handfestes zur Argumentation gegenüber der Bahn zur Verfügung, weil es sich um konkrete Messergebnisse und nicht um theoretische Berechnungsergebnisse handelt.


Die Messergebnisse können hier abgerufen werden
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Die Bilder zeigen die momentane Aufstellung des Messgeräts in Düsseldorf. Das Mikrofon befindet sich auf einem 4m hohen Stativ; das eigentliche Messgerät ist in der rot/orangen wetterfesten Kiste.










10. März 202318. Juni 2023 von U. Ritterstaedt									

Neue Schienenlärmkarten erschienen
		

Allerdings wird es dadurch nicht leiser!

Von unserem Vorstandsmirglied Uwe Ritterstaedt

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat die neuesten Schienenlärmkarten der 4. Aktualisierung vorgestellt und öffentlich verfügbar gemacht. Man findet diese bundesweit aktualisierten Karten unter:


diesem Link.



Im Suchfeld kann man eine beliebige, natürlich auch die eigene, Adresse angeben und erhält einen Kartenausschnitt. Entscheidend ist in der Regel der Lärmindex LN, der den gemittelten Beurteilungspegel für die Nachtzeit enthält.

Inzwischen ist allerdings die Einsendefrist des Eisenbahnbundesamtes für Anregungen abgelaufen. Trotzdem ist es spannend, die Schallpegel durch Schienenlärm vor dem eigenen Fenster zu erfahren und mit den amtlichen Grenzwerten zu vergleichen. Diese betragen als Vorsorgewerte in Wohngebieten im Falle eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung tags/ nachts 59/49 dB(A) und im Falle einer Sanierung an bestehenden Strecken tags/nachts 64/54 dB(A). Auf die Vorsorge existiert ein Rechtsanspruch; die Lärmsanierung ist freiwillig und folgt einer Prioritätenliste des Eisenbahn-Bundesamtes, welche die Anzahl der Betroffenen und die Höhe der Überschreitung unter Berücksichtigung der vorhandenen Finanzmittel zu einem Kennwert verrechnet. Diese Grenzwerte bleiben jedoch weit hinter den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Höhe von nachts 44 dB(A) zurück. Somit sind Gesundheitsgefahren trotz Einhalten der Grenzwerte vorhanden und langfristig sogar wahrscheinlich. Deshalb ist es auch eine der Grundforderungen der BVS, dass (zumindest als Zielwerte) Anwohner an Bahnstrecken einen Anspruch auf das Einhalten des WHO-Wertes von nachts 44 dB(A) bekommen.










18. Februar 202319. März 2023 von U. Ritterstaedt									

Parlamentsgruppe Bahnlärm und Messstelle der RailWatch GmbH:
		

Von unserem Vorstandsmitglied Gerd Kirchhoff

Am 31.01.2023 fand auf Einladung der örtlichen Bundestagsabgeordneten Sandra Weeser, FDP und Mitglied der Steuerungsgruppe der ParlGruppe Bahnlärm eine Präsentation der RailWatch Monitoring Station in Rheinbrohl (rechte Rheinseite) statt. Weitere Teilnehmer: ParlStSekr im BMDV Michael Theurer, MdB, FDP, Erwin Rüddel, MdB, CDU, Martin Diedenhofen, MdB, SPD (Nachfolger von Detlev Pilger, gleicher lokaler Wahlkreis), Rolf Papen, BI Weissenthurm, Willi Pusch, BI Rheintal, Gerd Kirchhoff, BIN gegen Bahnlärm e.V.

Mitarbeiter von RailWatch haben eine sehr überzeugende live Präsentation gemacht, es gab ausreichend verschiedene Güter- und Personenzüge zur Veranschaulichung der live Ergebnisse. Ich habe Staatsekretär Theurer darauf hingewiesen, dass alle privaten Wagenhalter sich die Informationen zum Zustand ihrer Wagen von RailWatch besorgen, die DB Cargo aber nicht. Das Ziel muss sein, dass auch die DB Cargo sich diese technisch und wirtschaftlich wichtigen Informationen abruft, um Mängel an Rädern und Waggons „unverzüglich“ auch im juristischen Sinne zu beheben. Nur so bleiben leise Züge auch leise, wenn Flachstellen erkannt und behoben werden. Das System von RailWatch kann übrigens auch andere Lärmquellen am Wagen sowie an der Ladung feststellen. Ich habe betont, dass die Messstellen des EBA das nicht können und gemäß der ursprünglichen Ausschreibung dafür auch nicht ausgerüstet wurden.

Lärmschutzwände Oberes Mittelrheintal: Am 30.01.2023 fand in Weissenthurm im Beisein von Minister Wissing ein medienwirksamer „Erster Spatenstich“ zum Beginn der Bauarbeiten für die neuen Lärmschutzwände, die im Rahmen des Beirats Leiseres Mittelrheintal seit 2013 (!) beschlossen wurden. Teilnehmer von BI Seiten waren Rolf Papen und Willi Pusch.

Entgegen der früheren Zusagen der DB wird es im Moment eine 2. Runde des Beirats Leiseres Mittelrheintal für die Region Koblenz bis Bonn nicht geben, obwohl in diesem Bereich täglich ca. 70 Kohle und Erzzüge via Moseltal mehr verkehren als zwischen Koblenz und Bingen. Dies ist eine herbe Enttäuschung für die hiesigen Anwohner. Hier müssen wir über die Politiker der Region einen neuen Anlauf nehmen.










10. März 202210. März 2022 von Uwe Dieckmann									

BVerfG nimmt Beschwerde nicht an
		

Die BVS kritisiert die jetzt veröffentlichte  BVerfG-Entscheidung vom 20.01.2022 (AZ 1 BvR 1377/21). Hier wird ein drängendes verfassungsrechtliches Problem mit einer formalen Begründung abgebügelt.

Die Beschwerde rügte das Schutzkonzept gegen nächtliche Ruhestörungen, u.a. weil die gesetzlich vorgesehenen Immissionsgrenzwerte – anders als beim Flugverkehr – keine Spitzenlärmwerte berücksichtigen, sondern auf unrealistische, theoretisch ermittelte Mittelungswerte abstellen. Geweckt wird man in der Nacht jedoch jeweils durch intermittierende gesundheitsschädliche Lärmspitzen. Wegen der Nichtberücksichtigung der schlafstörenden Spitzenwerte kann der Staat beim Schienenlärm den Gesundheitsschutz nicht gewährleisten, was verfassungswidrig ist.

Die formale Begründung des Bundesverfassungsgerichts, die Beschwerdeführer hätten bereits vor dem Bundesverwaltungsgericht die Bedeutung der Nichtberücksichtigung von Spitzenwerten und damit den grundgesetzlichen Verstoß nahelegen müssen, ist oberflächlich und tatsächlich falsch. Es wurden dem Bundesverwaltungsgericht nicht nur Gutachten zur Schädlichkeit nächtlicher Schlafunterbrechungen vorgebracht, sondern auch entsprechende Beweisanträge gestellt. Dies ist durch Protokolle nachgewiesen. Die verfassungsrechtliche Problematik war demnach dem Bundesverwaltungsgericht bewusst.

Durch die nunmehr erfolgte verfassungsgerichtliche Ablehnung der Befassung mit diesem Thema wird das aufgeworfene Problem nicht gelöst, sondern auf später vertagt und es werden auf Jahre hinweg schwere gesundheitliche Schäden der Bahnanlieger billigend in Kauf genommen. Hier geht es zur BVS-Pressemitteilung.

 










12. Oktober 202112. Oktober 2021 von U. Ritterstaedt									

UBA-Bericht zum Straßenbahnlärm erschienen
		

Auch Straßenbahn (Tram-)Lärm ist Schienenlärm. Zu diesem Thema ist ein Forschungsbericht vom Umweltbundesamt erschienen, der hier heruntergeladen werden kann.

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2021-07-27_texte_115-2021_laermminderung_tram.pdf










23. Juli 202124. Juli 2021 von Uwe Dieckmann									

PM: Bahnlärm ist gefährlicher als Fluglärm
		

Unter dem Titel „Bahnlärm ist gefährlicher als Fluglärm – Verfassungsbeschwerde rügt grobe Mängel beim Schutz vor Schienenlärm“  –  hat die BVS eine Pressemitteilung veröffentlicht.

Jeder weiß, dass Verkehrslärm gesundheitsschädlich ist. Dass nächtlicher Flug- und Schienenlärm besonders schädlich ist, ist ebenso unbestritten. Deshalb ist bei nahezu allen deutschen Flughäfen ein Nachtflugverbot angeordnet; auf Straßen gibt es nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkungen gegen Lärm, auf der Schiene gibt es solche nächtlichen Betriebsregelungen jedoch nicht.

Neuere Forschungsergebnisse kommen nun aber zu dem Ergebnis, dass nächtlicher Schienenlärm erheblich gesundheitsschädlicher als Straßen- und Fluglärm ist, da die Aufwachwahrscheinlichkeit bei Vorbeifahrt eines Zuges schon bei erheblich geringeren Lärmpegeln eintritt als beim Flug- oder Autoverkehr. Der bekannte Kardiologe Prof. Dr. med. Thomas Münzel, Universitätsklinikum Mainz, hat dies in einer schriftlichen Stellungnahme vom 29.05.2021 gegenüber der BVS dargestellt und bestätigt; er stützt sich auf neuere internationale medizinische Forschungsergebnisse und eigen Untersuchungen.

Die BVS hat diese Ergebnisse nun auch dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im Rahmen ihrer dort zum AZ 1 BvR 1377/21 anhängigen Verfassungsbeschwerde zur Verfügung gestellt.

Diese Verfassungsbeschwerde stützt sich zudem auf unglaubliche Nachlässigkeiten und Willkür bei der gesetzlichen, behördlichen und gerichtlichen Bewertung der gesundheitsschädigenden Auswirkungen nächtlichen Schienenlärms und fordert den nach Art 2 GG gebotenen staatlichen Gesundheitsschutz ein.

Gerügt wird u.a. dass bei der gesetzlich vorgegebenen Abschätzung der Auswirkungen von Schienenlärm nicht auf konkrete (einzelne) Lärmereignisse abgestellt wird, sondern auf einen über eine Zeitspanne berechneten theoretischen Mittelwert (genannt äquivalenter Dauerschallpegel bzw. Beurteilungspegel), obwohl der schlafende Bahnanlieger keinem „Dauerlärm“ ausgesetzt ist, sondern zahlreichen Lärmspitzen, die nicht nur dicht an der Bahnstrecke bis zu 100 dB(A) reichen können und somit Aufwachreaktionen hervorrufen. Es liegt auf der Hand, dass schon deshalb der nivellierte Dauerschallpegel nicht „äquivalent“ (also gleichwertig) sein kann und schon gar nicht die Gesundheitsschädigung angemessen/adäquat beschreiben kann.

Schier unerträglich ist darüber hinaus die Praxis der Erstellung von  „Bahnlärmgutachten“ für die Eisenbahn, weil deren Ergebnisse nach neuer Rechtsprechung des BVerwG praktisch nicht mehr angegriffen werden können; das gilt  selbst dann, wenn solche Prognose-Gutachten von einem Büro für die DB Netz AG erstellt wurden, das sehr häufig von der DB Netz AG beauftragt wird und das weder über einen vereidigten Sachverständigen noch irgend eine andere unabhängige, anerkannte Akkreditierung verfügt und dann auch noch unbestritten eine veraltete und für den konkreten Rechenvorgang nicht zugelassene (nicht konforme) Software verwendet. Selbst abweichende (höhere) Rechenergebnisse von zwei voneinander unabhängigen vereidigten Sachverständigen können weder die DB Netz AG noch das Eisenbahnbundesamt noch das Bundesverwaltungsgericht veranlassen, das von der DB-Netz AG bezahlte Parteigutachten von einer unabhängigen Stelle nachprüfen zu lassen, wie das Verfahren und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.10.2020, AZ 7 A 9.19 belegen.

Näheres zu diesem Themenkomplex bietet auch der Aufsatz Frühauf/Nocke „Bahnlärmgutachter endlich unfehlbar“ in der Zeitschrift Lärmbekämpfung 3/2021 (externer Link).

Die BVS erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht der massiv vorgebrachten Kritik an der konkreten Beurteilungspraxis von Schienenlärm Rechnung trägt.

Zur vollständigen Pressemitteilung (PDF-Version)










11. Mai 202112. Mai 2021 von Uwe Dieckmann									

DB legt ihren „Lärmschutzbericht“ 2020 vor
		

– viele bunte Bilder, viel Schönfärberei –

Nach § 315 HGB hat die DB AG einen Konzernlagebericht zu erstellen. Inhalt des Lageberichts ist auch die Ökologie und hier auch die Lärmreduzierung. Der Lärmschutzbericht 2020 findet sich inhaltlich in Teilen des Konzernlageberichtes 2020 wieder.

Der Lärmschutzbericht – Stand April 2021 – wirbt mit dem Slogan  „ Immer Leiser – für die Menschen“ ; das Titelbild  zeigt  ein junges Frauengesicht in nachdenkender Pose und assoziiert damit  die Besorgnis  unserer Jugend um ihre Zukunft, die nun in dem aktuellen Urteil des BVerfG zum Klimaschutzgesetz ihren  HYPE gefunden hat; „fridays for future“ lässt grüßen. Der Inhalt bleibt im Genre des bunten Werbeprospektes, er schönt und verschleiert aber die Realität:

	unerwähnt bleibt die skandalöse und grob rechtswidrige Aussetzung des Schienenlärmschutzgesetzes durch Bundesverkehrsminister Scheuer (Verstöße gegen das Gesetz werden bis Ende 2021 nicht geahndet; ein nicht hinzunehmender Affront gegen den Bundestag)
	unerträglich ist das zeitlich gesetzte Lärmschutzziel: das Jahr 2050 ! Da wird das Klima eher gerettet werden, als die akut geschädigte Gesundheit der Bahnanlieger.
	unbewiesen ist die Behauptung, der Bahnlärm sei gegenüber 2000 (S. 7) um die Hälfte reduziert – „halbiert“, das verspricht den Bahnanliegern „halb so laut“.
	Erstaunlich ist, dass die DB im Lärmschutzbericht das Jahr 2000 als Referenzdatum angibt, während das BMVI in einer Antwort vom 04.05.2020 auf eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag das Jahr 2008 anführt. (Antwort auf Frage 12) siehe http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918906.pdf
	Völlig unzureichend ist die Erläuterung, wie die „Halbierung des Bahnlärms“ – Minderung von 10 Dezibel – im Vergleichszeitraum belegt wird: Gemessen oder berechnet? Nach welchen Kriterien? Im Durchschnitt über ganz Deutschland (inklusive aller wenig befahrenen Nebenstrecken) oder an den neuralgischen Hauptstrecken des Güterverkehrs? Nur Güterzüge oder auch alle Personenzüge des Personennahverkehrs und Fernverkehrs? Tag- und Nachtverkehr zusammen?


Kluge Rechner mögen uns das vormachen können, mit der Realität hat das gar nichts zu tun, wie jeder weiß, der an der Strecke wohnt:

	Immer noch wird gerechnet statt gemessen,
	wo gemessen wird, wird „umgerechnet“,
	Spitzenpegel werden in Dauerschallpegel nivelliert; Schienenlärm wird anders bewertet als Fluglärm. All das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun; kein Mensch wacht von einem theoretisch Mittelungspegel auf, sondern von dem konkreten Lärm und Erschütterungsereignis des konkret vorbeifahrenden Zuges
	und dieses Ereignis wird schon durch eine einzige Flachstelle an einem mit „Flüsterbremsen“ ausgestatteten Waggon umso schlimmer empfunden:
	„Ein faules Ei verdirbt den Brei“


Aber lesen Sie selbst: DB_Laermschutzbericht_2020.pdf (deutschebahn.com)

 










20. April 202120. April 2021 von Uwe Dieckmann									

Zum Tag gegen den Lärm am 28.4.2021
		



„Schluss mit unrealistischer Analyse und Bewertung von Schienenlärm“. Unter diesem Motto hat die BVS eine Pressemitteilung zum am 28.April 2021 stattfindenden internationalen Tag gegen den Lärm herausgegeben.

„Karlsruhe muss entscheiden“. Die BVS verweist in der PM auf ihre eingelegte Verfassungsbeschwerde, die u.a. die Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit aller betroffenen Bahnanlieger rügt.










10. Dezember 2020 von Uwe Dieckmann									

Strafanzeige ohne Folgen
		

Aus dem Schreiben der Staatsanwaltschaft Koblenz 7.12.2020:

Strafanzeige gegen unbekannte Angehörige der DB AG wegen Verdachts der Gewässerverunreinigung

„nach Prüfung Ihres Anzeigevorbringens habe ich von der Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen abgesehen, da sich weder aus der Strafanzeige noch aus den angeführten medialen Berichterstattungen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten herleiten lassen (§152 Absatz 2 der Strafprozessordnung).

Nachvollziehbare tatsächliche Anknüpfungstatsachen für ein bewusstes Vertuschen der tatsächlich ausgelaufenen Menge von Dieselöl und Unterlassen (geeigneter) Maßnahmen zur Gefahrstoffbeseitigung liegen nicht vor. Hinsichtlich des tragischen Bahnunfalls, bei dem es leider zu erheblichen Folgen für die Umwelt gekommen ist, wurde ein Sanierungskonzept erstellt, das zum einen von Gutachtern begleitet aber auch mit den entsprechenden Behörden abgestimmt ist und weiterhin wird. Das Sanierungskonzept ist auf lange Zeit ausgelegt und noch längst nicht abgeschlossen.“







Beitragsnavigation


← Ältere Artikel









Neue Kurznachrichten:


Viele Presselinks sind nur nach einer Zahlung lesbar. Auch derartige Links sind aufgeführt, wobei es jedem selbst überlassen ist, die jeweiligen Bedingungen zu erfüllen.


Über ein Jahr alte Mitteilungen werden ohne Ankündigung gelöscht.





Meldung vom 24.03.2024:


Auch in Niederbayern gibt es Lärmsorgen beim Bahnausbau:


https://www.landkreis-landshut.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/unterschriftenaktion-forum-bahnlaerm/





Meldung vom 19.03.2024 und
Meldung vom 13.03.2024:


Erwin Rüddel MdB beklagt das „eingeschlafene“ Konzept zur Bahnlärm-Sanierung:


https://www.nr-kurier.de/artikel/140670-erwin-rueddel-fordert-konsequenten-laermschutz-bei-der-bahn-an-mittelrhein-und-sieg


https://www.blick-aktuell.de/Politik/Konsequenter-Laermschutz-an-Mittelrhein-und-Sieg-583766.html


Herr Rüddel will die Parlamentsgruppe "Bahnlärm" reaktivieren. Auch er führt aus, dass an der großen Tunnellösung kein Weg vorbeiführt. Wir wollen die Pressemeldung im Wortlaut ins Netz stellen, da sie alle Bahnlärmbetroffene betrifft.





Meldung vom 10.03.2024:


Das Land Baden-Württemberg ist Vorreiter in der Lärmaktionsplanung. Es wird ein landesweiter Lärmaktionsplan für Straßen- und Schienenlärm vorgestellt:


https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Land-will-haerter-gegen-Verkehrslaerm-vorgehen-_arid,2017644.html


Jeder Bürger/jede Bürgerin haben die Möglichkeit, sich über ein Portal zu beteiligen.





2. Meldung vom 10.03.2024:


Ganz offensichtlich dienen die Sanierungsmaßnahmen im Mittelrheintal der Kapazitätserhöhung:


https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/deutsche-bahn-streckensanierung-bringt-mehr-zuege-ins-rheintal-19571044.html


Somit wird es nach der Sanierung lauter als derzeit und diese Änderung muss als wesentliche Änderung i.S.d. !6. BImSchV anerkannt werden.





Meldung vom 08.03.2024:


Ein interessanter Artikel über Verkehrslärm allgemein, speziell in Sachsen:


https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/laerm-bahn-strassen-verkehr-gesundheit-schaden-belastung-102.html


Ein Professor aus Magdeburg spricht über die Gesundheitsgefahr durch Lärm.





Meldung vom 06.03.2024:


Die Riedbahn von Frankfurt nach Mannheim soll teilweise im Tunnel verlaufen:


https://www.mannheimer-morgen.de/deutschland-welt_artikel,-seite-1-die-bahn-favorisiert-jetzt-einen-bergmaennischen-tunnel-_arid,2182577.html


Zwar sind nicht alle zufrieden, doch weist der Bau des Tunnels in die richtige Richtung.





Meldung vom 27.02.2024:


Diesmal nicht von der Presse, sondern von der Bundesregierung: Eine Meldung zum Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSWAG):


https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesschienenwegeausbaugesetz-2194548


Zügige Investitionen, auch in den Lärmschutz, sollen möglich werden. Allerdings steht das Ganze unter Finanzierungsvorbehalt.





Meldung vom 23.02.2024:


Auch in Niederbayern versucht die Bahn einen Ausbau zur Erhöhung der Zugzahlen als nicht wesentliche Änderung abzutun:


https://www.br.de/nachrichten/bayern/bahnausbau-im-isartal-anwohner-fuerchten-zu-viel-laerm,U50Dda4





Meldung vom 22.02.2024:


Verkehrsminister Wissing erkennt an, dass der Bahnlärm im Rheintal unerträglich ist:


https://www.zeit.de/news/2024-02/21/wissing-bahnlaerm-fuer-anwohner-unertraeglich


Doch: Was folgt aus dieser Erkenntnis?





Meldung vom 14.02.2024:


Nicht nur im Rheintal, sondern auch in Düsseldorf ist der Bahnlärm unerträglich. Dort fahren die Züge mit bis zu 200 Km/h mitten durch einen Ortsteil.Unsere Mitglieder Elke Wagner und Alexander Führer berichten:


https://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/schienenlaerm-anwohnerin-klagt-garten-ist-kaum-benutzbar-id241666688.html





Meldung vom 10.02.2024:


Bürgerinformation in Oberwinter, unser Vorstandsmitglied Gerd Kirchhoff war dabei:


https://www.aktiplan.de/buergerversammlung-zu-bahnlaerm-in-oberwinter/


und https://honnef-heute.de/buergerversammlung-zu-bahnlaerm-in-oberwinter/


Es ging um die Ertüchtigung der rechtsrheinischen Strecke im Jahre 2028. Erneut wird deutlich, dass alle Bemühungen, den Lärm zu verringern durch die erwartete Erhöhung der Anzahl von Güterzügen zunichte gemacht wird.





Meldung vom 31.01.2024:


Ein Beispiel aus Osthessen: Als Konsequenz des Lärmaktionsplans fordert eine Kommune mehr Lärmschutz:


https://osthessen-news.de/n11755697/nuest-rueckers-und-huenfelder-kernstadt-besonders-betroffen.html





Meldung vom 29.01.2024:


Wie sich die Situation ähnelt: Auch die Österreichische Bundesbahn verweigert aus Kostengründen eine separate Güterzugtrasse:


https://www.meinbezirk.at/kaernten/c-lokales/kaerntner-buergerinitiative-ortet-schlag-ins-gesicht_a6496876?ref=curate





Meldung vom 27.01.2024:


Die positiven Seiten des Lokführerstreiks im Rheintal:


https://www.ffh.de/nachrichten/hessen/wiesbaden/390780-bahnlaerm-durch-streik-zurueckgegangen-anwohner-im-rheintal-froh.html





Meldung vom 18.01.2024:


Erneut der Mittelrhein: Die Bevölkerung ist aufgeschreckt durch die Ankündigung der DB über den Ausbau zum Hochleistungskorridor und schließt sichmehr und mehr zusammen. Die Forderungen sind jedoch bekannt und aktueller denn je:


https://news-koblenz.de/gueterzuge-sollen-auf-alternativstrecke-fahren_45174.html und


https://www.nr-kurier.de/artikel/138563-gipfeltreffen-zur-entlastung-des-mittelrheintals-von-bahnlaerm





Meldung vom13.01.2024:


Noch ein sehr ausführlicher Bericht über die Sitzung, über die bereits am 12.1. berichtet wurde:


https://www.blick-aktuell.de/Politik/Bahnlaerm-Keine-Alternative-fuer-das-Untere-Mittelrheintal-577145.html





Meldung vom 12.01.2024


Die Bürgerinnen und Bürger im Unteren Mittelrheintal sind aufgebracht und fordern im Zuge der Ertüchtigung das Einhalten der Vorsorgegrenzwerte. Unser Vorstandsmitglied Gerd Kirchhoff war sehr aktiv bei Vorbereitung und Durchführung dabei.


https://www.nr-kurier.de/artikel/138284-gefaehrlicher-bahnlaerm--mittelrheintal-braucht-dringend-eine-alternativ-trasse





Meldung vom 10.01.2024:


Der Horror im Mittelrheintal wird zunehmen und kein Ende in Sicht:


https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/bahnlaerm-dicht-an-dicht-im-rheintal-19434291.html





Meldung vom 13.12.2023:


BI Mittelrheintal nimmt zum Lärmaktionsplan Stellung


https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-hunsrueck-zeitung_artikel,-bahnlaerm-am-mittelrhein-beim-eisenbahnbundesamt-melden-buerger-sollen-sich-am-laermaktionsplan-beteili-_arid,2605677.html


Gesundheitsrisiken und der Ausbau zum Hochleisungskorridor bleiben unberücksichtigt.





Meldung vom 08.12.2023:


Die Einstellung des Umweltbundesamtes zu den WHO-Richtlinien zum Umgebungslärm kann hier abgerufen werden:


https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190805_uba_pos_who_umgebungslarm_bf_0.pdf


Ein Schallpegel von LDEN>54 dB(A) und LNight>44 dB(A) wird als "Leitwert stark" empfohlen.


Zitat aus dem Bericht: 


"Im Hinblick auf den bestehenden Forschungsbedarfs
teilt das Umweltbundesamt die Einschätzung der WHO,
dass insbesondere Forschung zu den Auswirkungen
auf das Herz-Kreislauf-System und mögliche kognitive
Beeinträchtigungen von hoher Relevanz sind."


Wo bleiben die Forschungszusagen?





Meldung vom 25.11.2023:


Bei Würzburg ist es angeblich am lautesten:


https://www.radiogong.com/aktuelles/news/lokales/wuerzburg-karlstadt-hoechste-belastung-durch-bahnlaerm-in-deutschland


Zumindest liegt dort die Messstelle mit dem höchsten Schallpegel. Unklar bleibt, welcher Schallschutz dort realisiert ist.





Meldung vom 23.11.2023:


Die Zornedinger sind zornig; es fehlt an Schallschutzmaßnahmen:


https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/zornedinger-von-bahnlaerm-massiv-genervt-eisenbahn-bundesamt-laermaktionsplanung-92688518.html


Zorneding liegt südöstlich von München an der Brenner-Vorlaufstrecke.





Meldung vom 16.11.2023:


BI in Hockenheim (BISS) muss sich mit alten Versprechen der DB herumärgern:


https://www.schwetzinger-zeitung.de/orte/hockenheim_artikel,-hockenheim-hockenheimer-buergerinitiative-kaempft-weiter-gegen-bahnlaerm-_arid,2146960.html





Meldung vom 31.10.2023, ergänzt am 08.11.2023:


Politiker im Neuwieder Becken fordern den Westerwald-Taunus-Tunnel als einzig mögliche Alternative. Ein Gipfeltreffen ist geplant:

https://news-koblenz.de/landrat-setzt-sich-fuer-alternativstrecke-im-gueterverkehr-ein_43989.html


https://ga.de/region/siebengebirge/kreis-neuwied/landrat-will-weichen-fuer-alternativstrecke-im-gueterverkehr-stellen_aid-100984557





Meldung vom 07.11.2023:


Auch im Beirat Leises Mittelrheintal wird die Alternativtrasse diskutiert, ohne jedoch kleinere Maßnahmen an den Bestandsstrecken zur kurzfrisigen Entlastung der Anwohner zu vernachlässigen:


https://www.blick-aktuell.de/Politik/Alternativtrasse-mussweiterhin-Thema-bleiben-570307.html





Meldung vom 02.11.2023:


Koblenzer Bundestagsabgeordneter im Interview über die Verkehrssituation im Mittelrheintal, speziell der Bahn:


https://www.tv-mittelrhein.de/sendungen/83/Live_ab_6/6390/Bundestagsabgeordneter_Rudolph_Mittelrheintal_braucht_die_Bahntrasse_fuer_mehr_Lebensqualitaet.html





Meldung vom 25.10.2023:


Die DB baut an der Brenner-Vorlaufstrecke weitere Lärmschutzmaßnahmen:


https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/rosenheim-fertigstellung-und-neubau-von-laermschutzwaenden-und-schienenstegdaempfer-92599052.html





Meldung vom 24.10.2023:


Die Schienenlärmtagung in Boppard hat den Sender SWR zu einer Sendung veranlasst:


https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/buergernetzwerk-pro-rheintal-fordert-tempolimit-fuer-gueterzuege-100.html





Meldung vom 20.10.2023:


Wird es durch bunte Farben leiser?


Im Mittelrheintal will die DB die Lärmschutzwände farblich gestalten; eine Geschwindigkeitsreduktion wird jedoch immer noch kategorisch abgelehnt:


https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/bahn-koblenz-graugruen-bis-schokobraun-neue-schallschutzwaende-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-231018-99-613807





Meldung vom 23.09.2023:


Seltsam: Die Lübecker sollen an bestehenden Bahnstrecken Schallschutz bekommen:


Weil der Ausbau der Bahnstrecke nach Fehmarn für die Beltquerung ertüchtigt werden soll, erhalten die Lübecker Schallschutz, über den sie sogar noch abstimmen dürfen:


https://www.hl-live.de/text.php?id=161370


Ist das ein Modell für die Zukunft?





Meldung vom 22.09.2023:


Virtueller Bahnlärm


Ein Forscherteam um die Materialprüfungsanstalt der Schweiz hat ein System entwickelt, mit dem man über eine 3D-Brille und Kopfhörer jede beliebige Zugvorbeifahrt simulieren kann. Interessant dabei ist, dass auch Minderungsmaßnahmen, z.B. am Gleis, Schallschutzfenster oder Schallschirme simulieren und somit die Wirkung der Maßnahmen erlebbar machen kann. Die notwendige Rechenkapazität ist jedoch erheblich.


https://nachrichten.idw-online.de/2023/09/21/virtueller-bahnlaerm-nah-an-der-realitaet





Meldung vom 12.09.2023:


Pressemitteilung IG gegen Bahnlärm und –erschütterung e.V:


Weitere Lärmschutzwände werden genehmigt; der Austausch defekter transparenter Wände jedoch  nicht.


Hingewiesen wird noch auf die Notwendigkeit des (angeblich nicht wirtschaftlichen) Tunnel parallel zum Rhein.


https://www.blick-aktuell.de/Politik/Versammlung-und-Wahlen-564302.html





Meldung vom 06.09.2023:


Nach Gleiserneuerung Wiedereinbau von Schienenstegdämpfern unterlassen; Protest in Braubach:


https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-buergerinitiative-bemaengelt-fehlende-daempfer-sorgen-fuer-bahnlaerm-in-braubach-_arid,2572406.html





Meldung vom 01.09.2023:


Die Andernacher am Mittelrhein wollen Schallschutzwände aus Glas haben. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn auf der gegenüberliegenden Seite keine schützenswerte Häuser stehen:


https://www.blick-aktuell.de/Politik/Bahnlaerm-mindern-563201.html





Meldung vom 18.08.2023:


Die Freien Wähler im Mittelrheintal setzen sich intensiv mit der Machbarkeitsstudie zur Tunnellösung auseinander. Fazit: Die erwartete Verkehrssteigerung von 20% führt im Bestand zu noch größeren Lärmbelastungen. Auch werde der Status als Welterbe gefährdet:


https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/rhein-lahn-zeitung-bad-ems_artikel,-keine-alternativtrasse-schutz-vor-bahnlaerm-gefordert-_arid,2566348.html





Erste Meldung vom 04.08.2023, ergänzt am 05.08.2023:


Die Tunnellösung zur Entlastung des Rheintals wird abgelehnt, weil anscheinend auch in Zukunft alle Züge im Rheintal Platz haben. Unverständlich bleibt, wie die Zugzahl weiter gesteigert werden kann. Entscheidend ist jedoch, dass auf die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen (Welterbe!) des Bahnverkehrs im Mittelrheintal überhaupt nicht eingegangen wird und dieser Aspekt in keiner Weise mit in die Bewertung eingeflossen ist: Der Bahnverkehr bleibt wichtiger als die grundgesetzlich verbriefte Gesundheit der Menschen!


https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/rheintalstrecke-keine-neue-bahntrasse-alternative-zu-teuer-19079222.html?premium=0x01253b0d7cb2d08e07a49aa6c70c6ade40039ac18f33ca0e9477cab45b2fd5a4


https://ga.de/news/wirtschaft/regional/mittelrheintal-bahnlaerm-studie-zu-alternativstrecke_aid-95078473


https://www.hessenschau.de/wirtschaft/mittelrheintal-ministerium-haelt-alternative-bahnstrecke-fuer-zu-teuer--v1,mittelrheintal-studie-100.html





Zweite Meldung vom 04.08.2023:


Wenn die Bahn in Kurven quietscht, sind meist die Radsätze schuld, so auch im Schwarzwald:


https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedbaden/laerm-schwarzwaldbahn-106.html





Meldung vom 05.06.2023:


Mal etwas Positives:
WLAN-Ausbau an Haupt-Personenstrecken weiter als geplant:


https://www.heise.de/news/Ueberpuenktlich-So-steht-es-um-die-Mobilfunkversorgung-an-Bahnstrecken-9156164.html?wt_mc=ko.red.ho.conrad-nl.2023-06-05.link.link





Meldung vom 05.06.2023:


Anwohner in Österreich zweifeln Messergebnisse an:


https://www.5min.at/202306667206/es-wird-viel-lauter-buergerinitiative-kann-nicht-glauben-was-oebb-berichtet/


Da helfen nur eigene Messungen zur Beweissicherung: Die BVS plant die Anschaffung eines Messgeräts, das leihweise den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden soll.





Meldung vom 08.05.2023:


Güterzugtunnel am Mittelrhein in den vordringlichen Bedarf, ein Interview:


https://www.nr-kurier.de/artikel/129945-bahnlaerm--geschwindigkeitsreduzierung-und-bau-der-alternativtrasse-muessen-sofort-angegangen-werden





Quietschende Schienen in Nordhessen (ohne Kurve)?


https://m.osthessen-news.de/n11744595/anwohnern-sind-wuetend-quietschende-schienen-sorgen-fuer-riesigen-unmut.html





UBA-Untersuchung erkennt Gesundheitsschäden durch Verkehrslärm an:


https://www.praxisvita.de/studie-laermbelaestigung-als-ausloeser-fuer-depressionen-22124.html


wir bemühen uns zeitnah, die Originalstudie zu bekommen und werden dann berichten.





Meldung vom 27.04.2023:


Beschämend: Schweizer analysieren die Zugverspätungen im Süden Deutschlands


https://www.nzz.ch/visuals/so-verspaetet-sind-die-zuege-zwischen-deutschland-und-der-schweiz-ld.1732730





Meldung vom 23.04.2023:


Bahnlärm-Demo in der Koblenzer Rhein-Zeitung:


https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/demo-gegen-bahnlaerm-in-koblenz-102.html und:


https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/koblenz-und-region_artikel,-bahnlaermdemo-in-koblenz-geschwindigkeit-der-gueterzuege-drosseln-_arid,2527763.html





Meldung vom 22.04.2023:


Bahnlärm in Leonberg bei Stuttgart:


https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.viel-krach-in-leonberg-die-unendliche-geschichte-der-schutzwand.562bf86e-7335-4890-96ea-f733f61d7952.html





Meldung vom 30.03.2023:


Schweizer Studie belegt: Verkehrslärm erhöht das Selbstmordrisiko:


Meldung: https://www.swisstph.ch/de/news/news-detail-1/news/verkehrslaerm-erhoeht-das-risiko-fuer-suizid


und der gesamte Bericht (auf Englisch): https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP11587





Meldung vom 29.03.2023:


Die folgende Meldung ist direkt lachhaft: Das Eisenbahnbundesamt sucht am Mittelrhein besonders laute Gebiete! Ob es dadurch leiser werden kann? Der SWR berichtete.


https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/bahnlaerm-mittelrheintal-melden-100.html





Meldung vom 27.03.2023:


Der ewige Konflikt zwischen der Forderung nach mehr Verkehr auf die Schiene und dem berechtigten Schutzbedürfnis der Anwohner am Beispiel des Brennerzulaufs:


https://www.br.de/nachrichten/bayern/brenner-nordzulauf-was-der-schienenbeauftragte-des-bundes-sagt,TZQUxXM
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